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Zu 8 228. Wo frißt die spanische Fliege und wie thut man ihr Abbruch?

Nenne noch einige auf allerlei Laubholz schädliche Käfer.

Zu § 229. Welche Thiere sind nützlich?
Zu § 230. Was versteht man unter Forstpolizei?

Zu § 231. Was ist bei der Entnahme aller Waldprodukte zur Legitimation

des entnehmenden Publikums immer nöthig?

Zu § 232. Worauf hat der Schutzbeamte bei der Holzabfuhr zu achten?

In welcher Weise ist das Raff= und Leseholz-Sammeln zu kontroliren?

Zu § 233. Welche forstpolizeilichen Beschränkungen sind bei der Waldweide

aufzugeben?
Zu § 234. Wie ist die Grasnutzung zu kontroliren? In welcher Weise muß

die Streunutzung im Walde erfolgen? Was ist bei Einsammlung der Waldsämereien

zu beachten?

Zu § 235. Wie müssen die Forstgrenzen beschaffen sein? Welche gesetzlichen

Bestimmungen kennst du über die Sicherheit derselben?

Zu § 236. Nach welchen Gesetzen und Bestimmungen wird der Diebstahl

an Holz und anderen Waldprodukten bestraft?

Zu § 237. Was hat der Beamte zu thun, wenn er Jemand beim Holz-

diebstahl betrifft? Was ist bei Haussuchungen zu beachten? Was geschieht mit den

Werkzeugen, die beim Holzdiebstahl gebraucht sind? Was hat der Beamte mit ganz

unbekannten Holzdieben zu thun?

Zu § 238. Welche Gesetze sind zum Schutze der Beamten bei Ausübung

ihres Berufs erlassen? Was hat der Beamte bei Widersetzlichkeit der Frevler zu

thun? Wann darf der Beamte von der Schußwaffe Gebrauch machen? Wann

darf er und wie weit vom Hirschfänger Gebrauch machen? Was hat der Beamte

zu thun, wenn bei der Widersetzlichkeit ein Frevler verwundet oder getödtet ist?

Welche Pflichten und welche Rechte hat der Beamte als Hilfsbeamter der Staats-

anwaltschaft? Wann kann er als solcher Beschlagnahmen und Haussuchungen

selbstständig vornehmen? Welche Räume darf er durchsuchen? Wann darf er allein

Haussuchungen vornehmen? In welchen Fällen ist der Richter von Beschlagnahmen

zu benachrichtigen? Worauf erstreckt sich die Beschlagnahme? Bei wem können

Haussuchungen vorgenommen werden? Zu welcher Tageszeit? Wann kann der

Beamte, wann Jedermann vorläufige Festnahme bewirken? Was ist bei Pfändungen

zu beachten? worauf erstrecken sie sich? Wann kann Vieh abgepfändet werden?

Welche Gesetze muß der Forstbeamte kennen?

D. Forstbenutzung.

8 239.

Einleitung und Desinition.

Die Lehre von der Forstbenutzung begreift die Gewinnung, Ver-

werthung und Verwendung sämmtlicher Waldprodukte in sich. — Je
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nachdem nun das Holz als Hauptsache selbst Gegenstand der Nutzung

ist oder andere Waldprodukte — im Verhältniß zum Holze Neben—

produkte genannt —theilt man die Forstbenutzung in zwei Haupttheile:

1. in Hauptnutzung,

2. in Nebennutzung.

In weiterem Sinne gehört noch in die Forstbenutzungslehre eine

Besprechung der das Holz und die Nebenprodukte verarbeitenden Ge-

werbe und die Lehre von den verschiedenen Eigenschaften, Fehlern und

Krankheiten des Holzes.

Die technischen Eigenschaften des Holzes.

8 240.

Unter technischer Eigenschaft des Holzes ist die besondere

Eigenschaft zu verstehen, welche eine Holzart nach irgend einer Richtung

hin verwendbar und gebrauchsfähig macht, entweder zu Bauholz oder

Werkholz oder Brennholz. Es sind nicht nur die verschiedenen Holz-

arten in ihren technischen Eigenschaften sehr verschieden, sondern sogar
eine und dieselbe Holzart hat oft ganz verschiedene Brauchbarkeit, je

nach dem Standort, auf dem sie gewachsen ist. So nehmen z. B.

Holzhändler die Eichen aus einer Provinz oder aus einem Reviere

lieber als aus einem anderen, Kiefern auf armem Sandboden sind

andere als auf frischem lehmigem Sandboden r2c. Die Verschiedenheit

des Holzes ist begründet in seiner anatomischen und chemischen Zu-

sammensetzung und in seinem Standort, von ersterer ist das Wichtigste

in der Botanik § 51 gesagt und wird hier noch Einiges zur Vervoll-

ständigung über den Gebrauchswerth angeführt; man vergleiche auch

Spalte 5 der Holzarten-Tabelle daselbst (§ 57).

8 241.
a. Trockenzustände des Holzes.

In dem frischen Holze beträgt der Wassergehalt bei den harten

Laubhölzern 30—40 % des Grüngewichts, bei den weichen Laubhölzern

40—55 0, bei den Nadelhölzern sogar bis zu 60 % (nach Th. Hartig)

im Winter und wechselt der Wassergehalt nach der Jahreszeit; er ist

im Winter und Frühjahr (zur Zeit des Laubausbruchs) am größten,

im Sommer und Herbst am kleinsten; auch im Stamm selbst ist er


	Einleitung und Definition.

